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I.  Ausgangssituation 

Das OLG München hat mit Pressemitteilung vom 21.04.2020 Folgendes mitge-

teilt:1 

„Der 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts München hat in obengenanntem 

Strafverfahren die schriftliche Begründung des am 11.07.2018 verkündeten Ur-

teils fertiggestellt. Das Urteil umfasst 3025 Seiten und wurde heute zu den Akten 

genommen. Die Zustellung der Urteilsgründe an die revisionsführenden Verfah-

rensbeteiligten wird in Kürze erfolgen. 

Die Revisionsführer haben nunmehr einen Monat ab Zustellung der schriftlichen 

Urteilsgründe Zeit, die bereits eingelegte Revision zu begründen.“ 

Hinzu kommen 44 Aktenordner mit dem Hauptverhandlungsprotokoll. Diese 

sollen den Verfahrensbeteiligten in elektronischer Form zugestellt werden.2 

II.  Rechtslage 

Auch wenn es sich beim NSU-Verfahren von Umfang und Aufwand um ein zu-

mindest ungewöhnliches, wenn nicht sogar einzigartiges Verfahren gehandelt 

hat, bietet es Anlass, den fehlenden Gleichlauf aus Urteilsabsetzungsfrist und 

Revisionsbegründungsfrist genauer zu betrachten. 

Das OLG München hat die Urteilsabsetzungsfrist von 93 Wochen für ein Urteil 

nach 438 Hauptverhandlungstagen (§ 275 StPO) fast vollkommen ausgeschöpft. 

Dies entspricht geltendem Strafprozessrecht, da sich die Berechnung der Ur-

teilsabsetzungsfrist nach § 275 Abs. 1 Satz 1 und 2 StPO dem Verfahrensumfang 

anpasst, wenn es dort heißt: 

„Ist das Urteil mit den Gründen nicht bereits vollständig in das Protokoll aufge-

nommen worden, so ist es unverzüglich zu den Akten zu bringen. Dies muß spä-

testens fünf Wochen nach der Verkündung geschehen; diese Frist verlängert sich, 

wenn die Hauptverhandlung länger als drei Tage gedauert hat, um zwei Wochen, 

 
1  Pressemitteilung 23 des OLG München v. 21.04.2020, abrufbar unter: 

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesge-
richte/muenchen/presse/2020/23.php 

2  Legal Tribune Online v. 21.04.2020, abrufbar unter: 
https://www.lto.de/recht/justiz/j/olg-muenchen-nsu-prozess-urteilsbegru-
endung-3025-seiten-beate-zschaepe/ 

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2020/23.php
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/presse/2020/23.php
https://www.lto.de/recht/justiz/j/olg-muenchen-nsu-prozess-urteilsbegruendung-3025-seiten-beate-zschaepe/
https://www.lto.de/recht/justiz/j/olg-muenchen-nsu-prozess-urteilsbegruendung-3025-seiten-beate-zschaepe/
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und wenn die Hauptverhandlung länger als zehn Tage gedauert hat, für jeden 

begonnenen Abschnitt von zehn Hauptverhandlungstagen um weitere zwei Wo-

chen.“ 

Dies gilt für die Revisionsbegründungsfrist nicht, denn diese ist, § 345 Abs. 1 

StPO folgend, starr und auch in Umfangsverfahren wie dem NSU-Strafprozess 

nicht verlängerbar: 

„Die Revisionsanträge und ihre Begründung sind spätestens binnen eines Mo-

nats nach Ablauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels bei dem Gericht, des-

sen Urteil angefochten wird, anzubringen. War zu dieser Zeit das Urteil noch 

nicht zugestellt, so beginnt die Frist mit der Zustellung.“ 

Dieses Ungleichgewicht wurde bereits in der Literatur3 kritisiert und war Ge-

genstand einer – mangels ausreichender Begründung im Ergebnis erfolglosen – 

Verfassungsbeschwerde.4 

Auch die vom BMJV eingesetzte StPO-Expertenkommission hat sich zwar im 

Jahr 2015 noch mehrheitlich gegen eine generelle Fristverlängerung ausgespro-

chen. Sie hat aber ausdrücklich festgehalten, „dass die geltende Monatsfrist die 

Verfahrensbeteiligten – namentlich die Verteidigung – unter großen Zeitdruck 

setzen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Angeklagte erst nach Zu-

stellung des Urteils einen in Revisionssachen erfahrenen Verteidiger auf-

sucht“.5  

Ausdrücklich hat sie zudem für bestimmte Verfahren anerkannt, dass „bei Um-

fangsverfahren sich die Frage stellen [könnte], ob die starre Monatsfrist mit den 

Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes noch in Einklang zu bringen 

ist“.6 

Offenkundig ist, dass das Ungleichgewicht der Monatsfrist zur Begründung der 

Formalrügen7 und der Urteilsabsetzungsfrist sowohl gegen den Anspruch auf 

 
3  Beukelmann, NJW-Spezial 2017, 632; Grabenwarter, NJW 2002, 109. 

4  BVerfG, Beschl. v. 19.02.1998 - 2 BvR 1888/97, abrufbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidun-
gen/DE/1998/02/rk19980219_2bvr188897.html 

5  Abschlussbericht, (Hrsg.) BMJV 2015, S. 155. 

6  Abschlussbericht a.a.O. 

7  Die inhaltliche Begründung der Sachrüge ist keine formelle Voraussetzung 
für deren Zulässigkeit und kann problemlos „nachgeschoben“ werden. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&az=2BVR188897&ge=BVERFG
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1998/02/rk19980219_2bvr188897.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1998/02/rk19980219_2bvr188897.html
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Gewährung rechtlichen Gehörs als auch gegen den Anspruch auf ein faires Ver-

fahren verstoßen kann.8 Zum rechtlichen Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG hat das 

Bundesverfassungsgericht ausgeführt:9 

„Der Anspruch aus Art. 103 Abs. 1 GG ist eine Folgerung aus dem Rechtsstaats-

gedanken für das Gebiet des gerichtlichen Verfahrens. Der Einzelne soll nicht blo-

ßes Objekt des gerichtlichen Verfahrens sein, sondern er soll vor einer Entschei-

dung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen können, um Einfluss auf das 

Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können (…). Art. 103 Abs. 1 GG garan-

tiert den Beteiligten an einem gerichtlichen Verfahren daher, dass sie hinrei-

chende Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zu-

grunde liegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern und 

dadurch die Willensbildung des Gerichts zu beeinflussen (…). Der Anspruch auf 

rechtliches Gehör wird insbesondere dann verletzt, wenn die vor Erlass einer Ent-

scheidung vom Gericht gesetzte Frist zur Äußerung objektiv nicht ausreicht (…), 

um innerhalb der Frist eine sachlich fundierte Äußerung zum entscheidungser-

heblichen Sachverhalt und zur Rechtslage zu erbringen.“  

Ergänzt wird diese grundgesetzliche Garantie durch Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK. 

Dieser gewährt dem Angeklagten „ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbe-

reitung seiner Verteidigung“. Der Angeklagte soll, nachdem er informiert ist, 

seine Verteidigung angemessen vorbereiten können. Er muss die Möglichkeit 

haben, alle relevanten Verteidigungsargumente zu sammeln und vorzutragen. 

Die ausreichende Gelegenheit zur Verteidigung zielt auch auf eine Gleichstel-

lung mit den Strafverfolgungsbehörden und wird demzufolge vom Prinzip der 

Waffengleichheit überlagert. Zugleich bietet sie die Grundlage für ein tatsäch-

lich wirkungsvolles rechtliches Gehör und damit für eine wirksame Teilhabe 

durch Verteidigung. Dabei zielt die Garantie nicht nur auf eine Geltung in der 

Hauptverhandlung ab, sondern sie gilt hinsichtlich der gesamten Verteidigungs-

rechte, einschließlich der Vorbereitung von Rechtsmitteln und prozessualen 

Rechtsbehelfen.10 

 
8  Dazu ausführlich Grabenwarter, NJW 2002, 109. 

9  BVerfG, Beschl. v. 05.02.2003 - 2 BvR 153/02, abrufbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidun-
gen/DE/2003/02/rk20030205_2bvr015302.html  

10  Gaede, in: Münchener Kommentar zur StPO, 1. Aufl. 2018, Art. 6 EMRK Rn. 
150 und 151 m.w.N. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2003/02/rk20030205_2bvr015302.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2003/02/rk20030205_2bvr015302.html
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III.  Ergebnis 

Nicht nur in Extremfällen wie dem vorliegenden, sondern auch in anderen um-

fangreichen Verfahren ist die durch § 345 Abs. 1 StPO vorgegebene, starre Frist 

ersichtlich unzureichend. Es geht dabei um bessere und gerechte Urteile im All-

gemeininteresse, mit denen letztlich auch die Akzeptanz der Revisionsrecht-

sprechung gefördert würde.11 Denn es ist darauf hinzuweisen, dass die starre 

Frist des geltenden Rechts nicht nur für die Rechtsmittel der Verteidigung, son-

dern auch für Revisionen der Staatsanwaltschaft und weiterer Beteiligter wie 

der Nebenklage gilt. Auch im Rahmen einer grundsätzlich zulässigen Typisie-

rung der Frist muss der Umfang des Verfahrens – und damit der Aufwand der 

Begründung der Revision – berücksichtigt werden. Für die Urteilsabsetzungs-

frist hat der Gesetzgeber dies zutreffend erkannt und diese dem Umfang des 

Verfahrens folgend flexibel gestaltet. Dann aber die Flexibilität für die Rechts-

mittelbegründung nicht zu gewähren, behandelt Gleiches ungleich. 

Lösungen, sich über ein unzutreffend datiertes Empfangsbekenntnis des Vertei-

digers12 oder über Anträge auf Wiedereinsetzung13 zu behelfen, sind entweder, 

da (zumindest) berufsrechtswidrig, für den Verteidiger unzumutbar oder man-

gels Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Entscheidung unzureichend für die Pra-

xis. 

IV.  Lösungsvorschlag 

Der Deutsche Strafverteidiger e.V. fordert daher eine Änderung von § 345 Abs. 1 

StPO.  

Diese kann systematisch § 275 Abs. 1 Satz 2 StPO nachempfunden sein, ohne 

einen vollkommenen Gleichlauf der Fristen vorzusehen. Denn natürlich ist eine 

Revisionsbegründungsfrist von weiteren 93 Wochen im entschiedenen Fall un-

ter Aspekten des Beschleunigungsgrundsatzes weder der Rechtspflege dienlich, 

noch nützt sie dem Betroffenen.  

Zudem sollte eine Selbstverständlichkeit klargestellt werden: Der Fristlauf kann 

erst mit Zustellung des Urteils und des Protokolls beginnen. 

 
11  Vgl. nur Park, StV 2018, 814. 

12  Vgl. dazu § 14 BORA. 

13  So hingegen bspw. Sobota/Loose, NStZ 2018, 72. 
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§ 345 Abs. 1 StPO (Entwurf) lautet danach: 

„Die Revisionsanträge und ihre Begründung sind spätestens binnen eines Monats 

nach Ablauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels bei dem Gericht, dessen 

Urteil angefochten wird, anzubringen. Diese Frist verlängert sich, wenn die 

Hauptverhandlung länger als zehn Tage gedauert hat, für jeden begonnenen 

Abschnitt von zehn Hauptverhandlungstagen um eine Woche. Waren zu dieser 

Zeit das Urteil und das Protokoll noch nicht zugestellt, so beginnt die Frist mit 

der Zustellung.“ 

 

  

* * * 
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